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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	Arbeitsplatz: 
	APname: Blechbearbeitung (Lagerung und innerbetrieblicher Transport)
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Bleche werden in Regalen bzw. im Blechlager gelagert und bei Bedarf zur innerbetrieblichen Weiterverarbeitung transportiert.
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: * §§ 41-46; 18 Arbeitsmittelverordnung (AM-VO)
Merkblatt M 841.1
Mappe "Sicherheit in der Metallbearbeitung" der AUVA
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	Hinweis: 
	Hinweis: §4 (2) 1, 2 und 4 MSchG
(kein schweres heben und langes stehen)
	Hinweis: z.B. KJBGVO §5 (1), §6 (1) 18,21
	Hinweis: z.B. KJBGVO §5 (1), §6 (1) 18,21
	Angaben: Verboten sind Arbeiten, die die psychische oder physische Leistungsfähigkeit Jugendlicher übersteigen.
Führen von selbstfahrenden Arbeitsmitteln und Lenken von Kraftfahrzeugen auf dem Betriebsgelände; erlaubt ist das Lenken von Kraftfahrzeugen für Jugendliche, die einen Lernfahrausweis oder eine Lenkerberechtigung auf Grund kraftfahrrechtlicher Vorschriften besitzen;
Bedienen von Hebezeugen;
erlaubt ist die Bedienung von Ladehilfen (Ladebagger, Ladekranen mit einer Tragfähigkeit von nicht mehr als 5 t und einem Lastmoment von nicht mehr als 10 t (richtig: 10 tm), Ladebordwände, Kippeinrichtungen usw.) die mit einem Kraftfahrzeug fest verbunden sind, durch Jugendliche, die zu Berufskraftfahrern ausgebildet werden, nach 24 Monaten Ausbildung unter Aufsicht; für alle sonstigen Jugendlichen nach 24 Monaten Ausbildung unter Aufsicht, wenn die zu bewegende Last 1,5 t nicht überschreitet;
	Hinweis: Gehöruntersuchung, wenn Messung und Beurteilung gemäß VOLV ≥ 80 dB
	Hinweis: Ev. für Stapler, Kran
	Hinweis: Handschuhe (EN388), Sicherheitsschuhe, ev. Gehörschutz
	Hinweis: Tragfähigkeit Regale
Schutzhelmtragepflicht Kran
Lärmbereich gemäß VOLV ≥ 80 dB
	Hinweis: Unter hängenden Lasten, Verkehrswege für Fahrzeugverkehr
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	Hinweis: Regale, Stapler, Kran, Lastaufnahme-, und Anschlagmittel, Zurrmittel
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	Textfeld3: 
	Gefährdung: Falsche Lagerung von Blechen
	Gefährdung: Falsches Transportieren der Bleche
	Gefährdung: Mangelhafte Transport,- sowie Anschlag-, und Lastaufnahmenittel
	Gefährdung: Hohe Lärmbelastung
	Massnahmen: * Regale Stand und Kippsicher aufstellen
* Max. Tragfähigkeit anschreiben und nicht überlasten
* Beschädigte Regalrahmen und Querträger umgehend tauschen
* Anfahrschutz anbringen 
* Bleche dürfen nicht in Verkehrswege hineinragen
* Senkrecht gelagerte Bleche gegen Umfallen sichern
* Scharfe Kanten der Bleche abdecken
	Massnahmen: * Nach Möglichkeit Stapler, Kran als Transportmittel verwenden
* Kran:
* Lasten nicht schrägziehen und pendeln
* Festsitzende Lasten nicht mit dem Kran losreißen
* Nicht unter der schwebenden Last stehen
* Schutzhelmtragepflicht bei Kranbetrieb
* Bei Bedarf Einweiser heranziehen
* Absetzen von Lasten:
* Auf Standort des Helfers (Einweiser) achten
* Geeignete Unterlagen verwenden
* Handhaltung beim Unterlegen von Hölzer beachten (niemals Auf-, oder unterhalb von Unterlagen greifen - seitlich halten) 
* Stapler:
* Traglastdiagramm am Stapler beachten
* Tragfähigkeit des Bodens prüfen (Schachtabdeckungen, Rampen)
* Erlaubte Stapelhöhen einhalten
* Beim Transport Lasten gegen verrutschen sichern
* Händischer Transport:
* Transportwagen, Tragehilfen verwenden
* Handschuhe (EN388) verwenden (bei Bedarf mit Stulpen)
* Richtig Heben und Tragen
* Sicherheitsschuhe tragen
 
	Massnahmen: * Bedienung von überprüften Stapler bzw. Kran durch ausgebildetes, unterwiesenes, mit interner Fahrgenehmigung ausgestattetes Personal
*  Betriebsanweisung beachten
* Nur geprüfte Anschlagmittel verwenden
* Geeignetes Anschlagmittel auswählen
* Angaben wie Tragfähigkeit, Neigungswinkel, Anschlagart am Etikett, Aufnäher oder Typenschild beachten 
* Aushängesicherung bei Kettengehänge
* Sichtkontrolle vor der Verwendung 
* Kantenschoner verwenden
* Einweghebebänder dürfen nicht verwendet werden
* Oberfläche der Bleche beim Einsatz von Vakuumheber oder Hebeklemme sauber, schmutz-, und fettfrei

	Massnahmen: * Bleche sicher absetzen - nicht "runterknallen" lassen
* Bei Bedarf richtigen, geeigneten Gehörschutz auswählen und verwenden 
* Lärmbereiche kennzeichnen
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